
VELEDES INFO-Schreiben Nr. 20 zur Corona-Situation / 

Maskenpflicht; private Veranstaltungen; Empfehlungen 

Homeoffice 

gültig ab 19. Oktober 2020 
 

 
Liebe VELEDES Mitglieder 

 

Der Bundesrat hat an seiner ausserordentlichen Sitzung vom 18. Oktober 2020 Mass-

nahmen beschlossen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Dies 

in Absprache mit den Kantonen. Angesichts der ansteigenden Zahl der Neuanste-

ckungen gilt ab 19. Oktober 2020 für alle öffentlich zugänglichen Innenräume sowie 

für alle Zugangsbereiche des öffentlichen Verkehrs schweizweit eine Maskenpflicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Was tun, wenn ein Kunde das Tragen einer Maske verweigert? 

 

Wenn der Kunde kein ärztliches Attest vorweisen kann und er - dem Frieden zuliebe - 

trotzdem bedient wird, sollte man dies nur mit dem Hinweis machen, dass das Ge-

schäft das nächste Mal nicht dazu bereit ist, weil dies dem Ladeninhaber unter Um-

ständen strafrechtlich angelastet werden kann. 

 

Sollte der Kunde trotzdem wieder ohne Maske im Geschäft erscheinen, sollte der La-

deninhaber gegen den renitenten Kunden ein Hausverbot aussprechen. 

 

Im Anhang zu diesem Schreiben erhalten Sie folgende Informationen: 

 

➢ Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der 

Covid-19-Epidemie, Änderung vom 18.10.2020 

 

➢ Erläuterung zur obgenannten Verordnung 

 

➢ Grafik-Übersicht 

 

➢ FAQ- neues Corona-Virus zur schweizweiten Maskentragpflicht 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 

Herzliche Grüsse  

Marcel Mautz 

Geschäftsführender Präsident 

 

 


